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NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele   

 
 
 
Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE8429371 
 
Gebietsname: Pfrontener Wasenmoos und Moore bei Hopferau 
 
Größe: 157 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Schwaben 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 

EU-Code: LRT-Name: 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis 
und Callitricho-Batrachion 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden 
(Molinion caeruleae) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7110* Lebende Hochmoore 

7120 Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7230 Kalkreiche Niedermoore 

91D0* Moorwälder 
* = prioritär 

 
 
 
Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 
 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1061 Maculinea  nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

6216 Hamatocaulis vernicosus Firnisglänzendes Sichelmoos 

1014 Vertigo angustior Schmale Windelschnecke 

1065 Euphydryas aurinia Skabiosen-Scheckenfalter 

1013 Vertigo geyeri Vierzähnige Windelschnecke 
* = prioritär 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 
 
Erhalt des störungsarmen, weitgehend unzerschnittenen Feuchtgebietskomplexes aus lebenden 
Hochmooren und noch renaturierungsfähigen degradierten Hochmoorbereichen, kalkreichen 
Niedermooren, Übergangs- und Schwingrasenmooren, Torfmoor-Schlenken und Pfeifengraswiesen 
und seiner Habitatfunktion insbesondere für europaweit bedeutsame Arten. Erhalt der 
Durchgängigkeit zu weiteren Gebieten des kohärenten Netzes Natura 2000. Erhalt des 
charakteristischen Wasser-, Nährstoff- und Mineralstoffhaushalts der Lebensraumtypen sowie der 
charakteristischen Artengemeinschaften. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des 
Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion mit der sie prägenden 
Gewässerqualität und Fließdynamik sowie Durchgängigkeit für Gewässerorganismen und mit den 
unverbauten Abschnitten. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und 
tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) in ihren nutzungs- und pflegegeprägten 
Ausbildungsformen. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe mit dem sie prägenden Wasserhaushalt, Kontakt zu Nachbarlebensräumen 
und gehölzarmer Ausprägung. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Mageren Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) in ihren nutzungsgeprägten Ausbildungsformen. Erhalt des 
Offenlandcharakters und des Kontakts zu Nachbarlebensräumen. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Lebenden Hochmoore. Erhalt des Offenlandcharakters, 
intakter Torfbildungsprozesse sowie der Lebensraumkomplexe aus Hochmoor-, Übergangsmoor- 
und Niedermoorbiotopen und angrenzenden Lebensräumen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der 
prägenden Standortbedingungen (vor allem eines naturnahen Wasser-, Nährstoff- und 
Mineralstoffhaushalts). 

6. Erhalt und ggf. Entwicklung der Noch renaturierungsfähigen degradierten Hochmoore. Erhalt 
des Offenlandcharakters. Erhalt der ausreichenden Störungsfreiheit und Unzerschnittenheit. 
Wiederherstellung lebender, torfbildender Hochmoore aus noch renaturierungsfähigen 
degradierten Hochmooren. Erhalt ggf. Wiederherstellung der prägenden Standortbedingungen 
(vor allem eines naturnahen Wasser-, Nährstoff- und Mineralstoffhaushalts). 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Übergangs- und Schwingrasenmoore. Erhalt des 
Offenlandcharakters und eines intakten Lebensraumkomplexes aus Übergangs- und 
Niedermoorbiotopen und angrenzenden Lebensräumen wie Röhrichten, Hochstaudenfluren, 
Magerrasen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der prägenden Standortbedingungen (vor allem eines 
naturnahen Wasser-, Nährstoff- und Mineralstoffhaushalts). 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Kalkreichen Niedermoore mit der natürlichen, 
biotopprägenden Dynamik und den nutzungsgeprägten gehölzarmen Bereichen. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung der prägenden Standortbedingungen (vor allem eines naturnahen Wasser-, 
Nährstoff- und Mineralstoffhaushalts). 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Moorwälder, insbesondere weitgehend unzerschnittener und 
störungsarmer, strukturreicher Bestände mit naturnaher Bestands- und Altersstruktur und 
lebensraumtypischer Baumarten-Zusammensetzung. Erhalt des ungestörten Kontakts mit 
Nachbarbiotopen. Erhalt ggf. Wiederherstellung der prägenden Standortbedingungen (vor allem 
eines naturnahen Wasser-, Nährstoff- und Mineralstoffhaushalts). 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen der Vierzähnigen Windelschnecke sowie der 
Schmalen Windelschnecke. Erhalt der weitgehend unzerschnittenen Feucht- und 
Niedermoorkomplexe. Erhalt ausreichend hoher Grundwasserstände, geeigneter 
Nährstoffverhältnisse sowie des offenen, d. h. weitgehend baumfreien Charakters in allen, auch 
nutzungs- und pflegegeprägten Habitaten. 

11. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings 
einschließlich der Bestände des großen Wiesenknopfs und der Wirtsameisenvorkommen. Erhalt 
der nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungen von Feuchtbiotopen, Wiesen, 
Hochstaudenfluren und Saumstrukturen in einer an den Entwicklungsrhythmus der Art 
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angepassten Weise. 

12. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Skabiosen-Scheckenfalters. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung der nährstoffarmen Feuchtwiesen und Moore mit ausreichend hohen (Grund-
)Wasserständen in ihren nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungsformen. 

13. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Firnisglänzendes Sichelmooses. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung der als Lebensraum geeigneten Nieder- und Zwischenmoore, Nasswiesen, 
quelligen Bereiche und Verlandungszonen auch in ihren nutzungs- und pflegegeprägten 
Ausbildungsformen. Erhalt des natürlichen Wasserhaushalts, der nährstoffarmen 
Standortbedingungen der Wuchsorte und wenig trittbeeinflusster Lebensräume. 

 


